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3 E F F I Z I E N Z  E N T S C H E I D E T .  

Die Gesellschafter der Deutschen Energie-Agentur. 

Vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie 

 im Einvernehmen mit: 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

 

dena 

Bundesrepublik  

Deutschland 
KfW Bankengruppe 

Allianz SE 

Deutsche Bank AG 

DZ BANK AG 

Stephan Kohler – Vorsitzender 

Andreas Jung 

Geschäftsführung 

50 % 26 % 

8 % 

8 % 

8 % 
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Die Fokusthemen und Leistungsfelder der dena. 
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Energiepolitische Rahmenbedingungen.  
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Ziele des Energiekonzepts der  
Bundesregierung im Gebäudebereich.  

 

 

 

 

 

Erläuterung: Mit einer Endenergieeinsparung im Wohngebäudebestand (Raumwärme + Warmwasser) bis 2050 in 

Höhe von 60 % kann der fossile Primärenergieverbrauch bis 2050 um 80 % gesenkt werden (Ziel des 

Energiekonzepts der Bundesregierung). Die Hälfte der verbleibenden Endenergie wird dann mit erneuerbaren 

Energien gedeckt.  

Quelle: Berechnungen der dena. 
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Endenergieverbrauch in Deutschland. 

Quelle: BMWi-Energiedaten, Stand 2012 
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Wesentliche Instrumente für Energieeffizienzmärkte. 

Energieeffizienz 

-  gesetzliche 
  Anforderungen an 
  Gebäudequalität und 
  Energieverbrauch für 
  Neubauten und 
  Sanierungen (EnEV) 

-  EDL-Gesetz 

-  Energieverbrauchs- 
  kennzeichnung (EU) 

 

-  KfW-CO2-  
  Gebäudesanierungs- 
  programm 

-  Marktanreizprogramm 

-  Technologieförderung 
  z. B. erneuerbare 
  Energien  
   
  

 

-  Schaffung von Markt- 
  transparenz 

-  Energieausweis 

-  Pilotprojekte  

-  Information &   
  Motivation 

-  Qualifizierung von  
  Fachleuten 

Ordnungspolitik Förderung Marktinstrumente 
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EU-Gebäuderichtlinie, EnEG, EEWärmeG. 

E F F I Z I E N Z   E N T S C H E I D E T  
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Rechtliche Rahmenbedingungen. 

DVO-EnEV der Bundesländer. 

Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) Baden-

Württemberg. 

EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) 

Energieeinsparungs
gesetz (EnEG) 

Energieeinspar-
verordnung (EnEV) 

Erneuerbare-
Energien-

Wärmegesetz 
(EEWärmeG)  
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EU- Gebäuderichtlinie (EPBD). 

Vorgaben der Richtlinie an die Mitgliedstaaten: 

Einführung eines "Niedrigstenergiegebäudes" als Standard für 

alle Neubauten ab 2021, 2019 öffentliche Bauten (EnEG). 

Vorlage des Energieausweises bei Vermietung, Verkauf (EnEV). 

Erweiterung der Aushangpflicht für Energieausweise. 

Einführung eines unabhängigen Kontrollsystems für Ausweise 

über die Gesamtenergieeffizienz und Inspektionsberichte. 

Energiekennwerte in gewerblichen Immobilienanzeigen. 

Einführung einer regelmäßig aktualisierten Ausstellerliste von 

Energieausweisausstellern. 

Bildquelle: „Energy Performance Certificates across Europe“ , 

The Buildings Performance Institute Europe (BPIE) Dec 2012 
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Novelle des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG). 

Das EnEG schafft die gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen für 

die in der EnEV-Novelle vorgesehenen Änderungen. 

Enthält Grundpflicht zur Errichtung von Neubauten im 

Niedrigstenergie-Gebäudestandard (Behördengebäude ab 2019, 

alle übrigen Neubauten ab 2021). 

Niedrigstenergiegebäude:  

„Der fast bei Null liegende oder sehr geringe Energiebedarf sollte zu einem 

ganz wesentlichen Teil durch Energie aus erneuerbaren Quellen – 

einschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen, die am Standort oder in 

der Nähe erzeugt wird – gedeckt werden“  
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Energieeinsparungsgesetz (EnEG) - 1. 

Ermächtigt die Bundesregierung zum Erlass von 

Verordnungen 

Inhalt (Fassung Juli 2013) 

§ 1 Energiesparender Wärmeschutz bei Neubauten 

§ 2 Energiesparende Anlagentechnik 

§ 2a Neubauten als Niedrigstenergiegebäude 

§ 3 Energiesparender Betrieb von Anlagentechnik 

3a Verteilung der Betriebskosten, Abrechnungsinformation 

§ 4 Sonderregelungen und Anforderungen an bestehende 

Gebäude 
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Energieeinsparungsgesetz (EnEG) - 2. 

Inhalt (Fassung Juli 2013) 

§ 5 Gemeinsame Voraussetzungen für Rechtsverordnungen 

§ 5a Energieausweise 

§ 6 Maßgebender Zeitpunkt 

§ 7 Überwachung 

§ 7a Bestätigung durch Private 

§ 7b Kontrolle von Energieausweisen und Inspektionsberichten 

sowie Auswertung von Daten 

§ 8 Bußgeldvorschriften 
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Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). 

Anforderungen an Neubauten: Teilweise Deckung des Wärme-, 

Kältebedarfs aus erneuerbaren Energien.  

Anforderung an bestehende öffentliche Gebäude bei „grundlegender 

Renovierung“) 

Erneuerbare Energien im Sinne des Gesetzes und Deckungsanteile: 

Geothermie, Umweltwärme  z.B. Wärmepumpen (50 %) 

Solare Strahlungsenergie Solarthermie (15%) 

Feste oder flüssige Biomasse  Bioöl, Pellets, Scheitholz (50%) 

Gasförmige Biomasse  Biogas (30%) 

Ersatzmaßnahmen  

Abwärme  Abluft- und Abwasserströme , Wärmepumpen (50%) 

Wärme aus Kraft-Kopplungs-Anlagen (50%) 

Steigerung der Energieeffizienz  Dämmmaßnahmen EnEV -15% 
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Die Energieeinsparverordnung (EnEV). 
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Was regelt die EnEV? 

Energetische Mindestanforderungen für Neubauten. 

Energetische Mindestanforderungen für Modernisierung, 

Umbau, Ausbau und Erweiterung bestehender Gebäude. 

Mindestanforderungen für Heizungs-, Kühl- und 

Raumlufttechnik sowie Warmwasserversorgung. 

Energieausweise für Gebäude (Bestand und Neubau). 

Energetische Inspektion von Klimaanlagen. 

Ordnungswidrigkeiten. 

EnEV gilt für alle beheizten und gekühlten Gebäude          

bzw. Gebäudeteile. 
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EnEV Historie (Auszug).  

1) 01.11.1977: Inkrafttreten Wärmeschutzverordnung 1977 

2) 01.01.1984: Inkrafttreten WSchV 1984 

3) 11.01.1995: Inkrafttreten WSchV 1995 

4) 04.05.1998: Heizungsanlagenverordnung 

5) 01.02.2002:  Inkrafttreten der EnEV 2002 

6) 18.11.2004:  EnEV 2004, Anpassung Stand der Technik 

7) 01.10.2007: Inkrafttreten der EnEV 2007 

8) 01.10.2009: Inkrafttreten der EnEV 2009 

9) 01.05. 2014 Inkrafttreten der EnEV 2014 
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Anlass der EnEV Novellierung. 

Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie 

(EPBD). 

Kabinettbeschlüsse zum Energiekonzept 

und zur Energiewende vom September 

2010 bzw. Juni 2011. 
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EnEV Novelle 2014 - Neubau. 

Änderungen energetischer Anforderungen: 

Verschärfung der primärenergetischen Anforderungen an 

Neubauten um 25 Prozent – ab 2016 

Begrenzung Transmissionswärmeverluste – ab 2016 

Wohngebäude: primär durch H‘T-Wert Referenzgebäude          

+ H‘T -Wert in Anlage1, Tab 2.  

Nichtwohngebäude: Verschärfung mittlerer U-Wert um 20% ab 

1. Januar 2016 

Einführung des Modellgebäudeverfahrens als alternatives 

Nachweisverfahren 

Senkung des Primärenergiefaktors von Strom  

Reduzierung Primärenergiefaktors für Strom auf 2,4 

(Bezugnahme DIN V 18599/2011, ab 2016 auf 1,8. 

Statische Verweise auf DIN V 18599: 2011-12 

Neue Referenzklimazone: Potsdam 
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EnEV Novelle 2014 – Änderungen Neubau 

Änderungen beim Energieausweis. 

Beispiel Einfamilienhaus: Brennwertkessel mit Thermosolaranlage 
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EnEV Novelle 2014 – Änderungen Neubau 

Änderungen beim Energieausweis. 

Beispiel Einfamilienhaus: Pelletkessel 

Pelletkessel Pelletkessel 
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EnEV Novelle 2014 – Änderungen Neubau 

Änderungen beim Energieausweis. 

Beispiel Einfamilienhaus: Luft-Wasser-Wärmepumpe 
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EnEV Novelle 2014 - Bestand. 

Änderungen energetischer 

Anforderungen: 

Keine Verschärfung bei Sanierungen 

(Änderungen, Ausbau, Erweiterungen) 

Austausch- und Nachrüstverpflichtungen 

Austauschpflicht für alte Heizkessel 

Pflicht zur Dämmung von Heizungs- und 

Warmwasserrohren 

Dämmung der oberste Geschossdecke 

Pflicht zur Außerbetriebnahme für elektrische 

Nachtspeicherheizungen wurde aufgehoben! 

Bei An- und Ausbauten (>50 m²) gelten 

Neubauanforderungen nur beim Einbau 

eines neuen Wärmeerzeugers.  

Bauteil  Anforderung nach EnEV 

Außenwand U=0,24 W/(m²K) 

Kellerdecke U=0,30 W/(m²K) 

Dach (schräg) U=0,24 W/(m²K) 

Dach (flach) U=0,20 W/(m²K) 

Fenster U=1,30 W/(m²K) 
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EnEV Novelle 2014 – Formale Änderungen. 

Energieausweis 

Neuskalierung des Bandtachos, max. 250 kWh/(m²a, 

bisher max.400 kWh/(m²a). 

Einteilung Bandtachos in Energieeffizienzklassen von 

A+ bis H, Energieeffizienzklassen ergeben sich aus 

dem Endenergieverbrauch oder –bedarf. 

Aushangpflicht für Energieausweise wurde erweitert. 

Behördliche Gebäude: Aushangpflicht bei AN > 500 m², ab 

dem 8. Juli 2015 > 250 m² 

Private Eigentümer von Gebäuden mit starkem 

Publikumsverkehr: Aushangpflicht bei AN > 500. 

Neu ausgestellte Energieausweis erhalten eine 

Registriernummer (§26c).  

 

Energieeffizienz-

klasse 

Endenergie 

(kWh/(m
2

 ∙ a) 

A+  < 30  

A  < 50  

B  < 75  

C  < 100  

D  < 130  

E  < 160  

F  < 200  

G  < 250  

H  > 250  
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EnEV Novelle 2014 – Formale Änderungen. 

Energieausweis 

Bei Neubauten: Ausstellung und Übergabe eines 

Energieausweises an Eigentümer. 

Bei Bestandsimmobilien: Vorlage des Energie-

ausweises spätestens bei Besichtigung und Übergabe 

nach Vertragsabschluss.  

Modernisierungsempfehlungen (§20) jetzt Bestandteil 

des Energieausweises, Seite 4. 

Energieverbrauchsausweise enthalten Werte für 

Endenergie- und den Primärenergieverbrauch (§19).  

Erweiterte Felder mit Angaben zum EEWärmeG. 

Angaben zum Verfahren – Modellgebäudeverfahren 

(WG), Vereinfachungen nach Anlage 2 über die 

Flächenermittlung und Zonierung (NWG). 
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EnEV Novelle 2014 – Formale Änderungen. 

Pflichtangaben energetischer Kennwerte in 

Immobilienanzeigen (§16a). 

Immobilienanzeigen in  kommerziellen Medien müssen 

künftig folgende  Angaben enthalten: 

1) Art des Energieausweises (Bedarfs oder 

Verbrauchsausweis) 

2) Endenergiebedarfs- oder - verbrauchswert 

3) Im Energieausweis genannte wesentliche Energieträger 

Heizung 

4) Bei Wohngebäuden Baujahr des Gebäudes laut 

Energieausweis 

5) Bei Wohngebäuden die Effizienzklasse laut 

Energieausweis, sofern ein Energieausweis mit 

Effizienzklasse vorliegt  

6) Bei Nichtwohngebäuden getrennte Angabe der Werte für 

Strom und Wärme  für Endenergiebedarf bzw. -verbrauch 
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EnEV Novelle 2014 – Kontrollsysteme.  

Kontrollsysteme für Energieausweise und Inspektions-

berichte von Klimaanlagen 

Kontrollsysteme für Energieausweise und Inspektionsberichte von 

Klimaanlagen.  

Geregelt werden die Beantragung und Vergabe von Registriernummern für 

Energieausweise und Inspektionsberichte (§26c).  

Vergabe der Registriernummer „unverzüglich“ nach Antragstellung 

von der Registrierstelle [Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)]. 

Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und 

Inspektionsberichten (§26d). 

Dreistufiger Umfang der Kontrollen: 

Einfache Validierung der Eingabe-Gebäudedaten und Ergebnisse  

Genauere Überprüfung der Eingabedaten und Ergebnisse 

Vollständige Prüfung aller Daten mit eventueller Vor-Ort-Begehung des 

Gebäudes. 
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EnEV Novelle 2014 – Ordnungswidrigkeiten. 

Ordnungswidrigkeiten I nach EnEV 2014 (§27) 

Tatbestände für Ordnungswidrigkeiten liegen vor, 

wenn: 

Alte Heizkessel weiter betrieben werden, Heizungs- und 

Warmwasserleitungen und oberste Geschossdecken 

(nach §10) nicht gedämmt sind, 

Inspektionen von Klimaanlagen nicht nach §12 

durchgeführt werden, 

Keine Übergabe eines Energieausweis bei  Neubau eines 

Gebäudes erfolgte, 

Kein Energieausweis bei Neuvermietung/Verkauf 

vorgelegt wurde, 

Keine Energieausweis bei Abschluss eines Miet- bzw. 

Kaufvertrages übergeben wurde, 

Pflichtangaben bei Immobilienanzeigen (§16a) nicht 

vorhanden sind. 
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EnEV Novelle 2014 – Ordnungswidrigkeiten. 

Ordnungswidrigkeiten II nach EnEV 2014 (§27)  

Tatbestände für Ordnungswidrigkeiten liegen vor, 

wenn: 

Unkorrekte Angaben im Energieausweis (§17) gemacht 

wurden, 

Keine Ausstellungsberechtigung nach §21 vorliegt, 

Eine zugeteilte Registriernummer nicht korrekt oder nicht 

rechtzeitig in einen Energieausweis oder in einen 

Inspektionsbericht eingetragen wurde, 

Eine Unternehmererklärung entgegen §26a Absatz 1 nicht, 

nicht richtig oder nicht rechtzeitig vorgenommen wurde, 

Bei einer Stichprobenkontrolle von Energieausweisen oder 

Inspektionsberichten von Klimaanlagen Daten und 

Unterlagen nicht oder falsch übermittelt wurden. 
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EnEV Novellierung 2014: Die wichtigsten 
Änderungen im Vergleich zur EnEV 2009. 

Verschärfung der primärenergetischen Anforderungen an Neubauten 

um 25 Prozent, ab 2016. 

Erweiterte Austauschpflicht für alte Öl- und Gasheizkessel: Diese 

müssen nach 30 Jahren stillgelegt werden, vor 1985 eingebaute schon 

ab 2015. 

Einführung von Energieklassen von A+ bis H im Energieausweis und in 

Immobilienanzeigen. 

Energieausweis muss bei der Besichtigung vorgelegt und nach 

Verkauf/ Vermietung übergeben werden. 

Für private Gebäude mit starkem Publikumsverkehr besteht 

Aushangpflicht  ab 500 m² 

Einführung von Stichprobenkontrollen für Energieausweise. 
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Information Arbeitshilfen für Fachakteure. 
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Know-how / Analyse 

dena Experten-Service – die drei Säulen.  
 Fachinformationen Arbeitshilfen Marketing 

• Modellvorhaben Gebäude: Effizienzhäuser (WG + NWG + Quartiere) 

• Modellvorhaben Bewusst heizen (geringinvestive Maßnahmen) 

• EU-Projekte: Cohereno (Anbietergruppen), Qualitrain (QS Schnittstellen Gewerke) 

(Pilotprojekte, Studien, Forschung) 

 

• Informationen zur EnEV/ 

Energieausweis 

• Fachfragen EnEV (Infoportal) 

• Leitfaden Wirtschaftlichkeit 

• Leitfaden Bilanzierung 

• Leitfäden Energieausweis   

• Infos zu geringinvestiven 

Maßnahmen  

• FAQs aus Fachfragen 

 

 

 

 

 

• Experten-Tool Wirtschaftlichkeit 

• Checkliste Datenaufnahme 

• Checkliste Baubegleitung 

• Checkliste Kundengespräch  

• Planungshandbuch 

• Tipps Persönlicher 

Sanierungsfahrplan 

 

 

 

 

 

• Darstellung in der dena-Expertenliste 

• Effizienzhaus-Datenbank 

• Effizienzhaus-Lotse 

• dena-Gütesiegel Effizienzhaus und 

Energieausweis 

• Verbrauchertipps  

• Verbrauchsmonitoring 

• Netzwerke (Profil zur 

Unternehmenskooperation) 
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Antworten auf Fragen zur Bilanzierung und EnEV. 

Über 4500 beantwortete 

Anfragen seit April 2010. 

zentrale Anlaufstelle  

für jegliche Fragen zu 

Bilanzierung und EnEV. 

Unterstützung der Fachleute 

in der Praxis. 

Informationsfluss durch FAQ- 

Sammlung. 

 
 

Gefördert durch: 
Link: www.zukunft-haus.info/bilanzierung 

Informationsportal "Energetische Gebäudebilanzierung" 

http://www.zukunft-haus.info/bilanzierung
http://www.zukunft-haus.info/bilanzierung
http://www.zukunft-haus.info/bilanzierung
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Effizienz entscheidet. 

Vielen Dank. 

 

 

 

www.dena.de 
b2b.dena.de 


